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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Bauen und Umwelt Datum: 12.10.2020 

Aktenzeichen: 52100-17 FB2-bue Vorlage Nr. 2-2537/20/17-205 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Ortsgemeinderat 29.10.2020 öffentlich Entscheidung 

 

Abweichungen von bauplanungsrechtlichen Festsetzungen Bebauungsplan "Kirchenberg" 
 
Sachverhalt: 
Es liegt ein Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses auf den Grundstücken Gemarkung Jün-
kerath, Flur 20, Flurstücke 104 und 105, Donnerkaul, vor. Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans „Kirchenberg, 1. Änderung“. Wegen der Bebauung der beiden Grundstücke 104 und 105 
ist eine Vereinigungsbaulast erforderlich. Es wird ein Antrag auf bauplanungsrechtliche Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans wg. Überschreitung der zulässigen Traufhöhe um 1,39 m, anstatt 6,00 
m auf 7,39 m, beantragt. Die Genehmigung des Bauantrages erfolgt durch die Kreisverwaltung als Untere 
Bauaufsichtsbehörde. 
 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag 1: 
Der Ortsgemeinderat erteilt das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu dem Vorhaben und stimmt der bean-
tragten Befreiung von den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen wg. Überschreitung der Traufhöhe um 
1,39 m, anstatt 6,00 m auf 7,39 m, zu. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 2: 
Der Ortsgemeinderat versagt das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu dem Vorhaben und stimmt der bean-
tragten Befreiung von den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen wg. Überschreitung der Traufhöhe um 
1,39 m, anstatt 6,00 m auf 7,39 m, nicht zu. 
 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 
 
Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. 
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